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RS OGH 1976/10/7 7Ob661/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1976

Norm

ABGB §880a A

ABGB §1346 B

Rechtssatz

Stellt der Gläubiger zunächst noch kein Verlangen nach einem bestimmten Wortlaut der Garantie, so ist es der Garant,

der durch seine Garantieerklärung dem Gläubiger ein Vertragsanbot stellt, das dieser erst anzunehmen hat.
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